
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/5/19 13Os81/83
(13Os82/83)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1983

Norm

KFG 1967 §45

StGB §108 Abs1

Rechtssatz

Die Verwendung von Probefahrtkennzeichen zu anderen Fahrten als Probefahrten erfüllt nur dann den Tatbestand der

Täuschung nach § 108 Abs 1 StGB, wenn das Fahrzeug nicht den materiellen Zulassungsvorschriften gemäß § 37 Abs 2

KFG entspricht.

Entscheidungstexte

13 Os 81/83

Entscheidungstext OGH 19.05.1983 13 Os 81/83

Veröff: JBl 1984,155 = SSt 54/43

Schlagworte

SW: Auto
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